
Herzlich Willkommen 

zur Veranstaltungsreihe Datenethik
23. März 2023, 19.00 bis 21.00 Uhr



Agenda

29.03.2023 2

19:00 Begrüßung und Vorstellung der Agenda

19:10 Kurzvorstellung aller Teilnehmer

19:15 KI 2023 - Was ist möglich, was ist unmöglich?

Prof. Dr. Oliver Dürr – Machine Learning HTWG Konstanz

Prof. Dr. Georg Umlauf – Optische Systeme HTWG Konstanz

19:45 Impulsvortrag zu Transparenz

Prof. Dr. Jörn von Lucke ZU Friedrichshafen

20:00 Diskussion und Erarbeitung gemeinsamer Formulierungen

21:00 Abschluss der Veranstaltung

Smart Green City Konstanz Datenethik



Kurzvorstellung 
Ihr Name und Ihre Motivation 

heute dabei zu sein



Prof. Dr. Oliver Dürr 

Prof. Dr. Georg Umlauf



https://oduerr.github.io/talks/ki_2023.html
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Konstanzer Datenethik

Workshopreihe zur Konstanzer Datenethik
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Transparenz

4. Workshop der Workshopreihe zur Konstanzer Datenethik

Konstanzer Konzil, Konstanz, 23.03.2023

Prof. Dr. Jörn von Lucke @wi00194

The Open Government Institute

Zeppelin Universität Friedrichshafen, Deutschland

https://twitter.com/wi00194
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▪ Transparenz
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▪ Standards 

▪ Beispiele

▪ Regelungsfelder 
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▪ Maßnahmen zur Zielerreichung 
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Zugang zur digitalen Plattform

https://t1p.de/bcxya

https://t1p.de/bcxya
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Vertraulichkeit und Verschwiegenheit

▪ Arkanprinzip zum Umgang mit sensiblen Daten und 

Informationen, damit diese anderen Personen oder 

Personengruppen nicht bekannt werden

▪ Amts-, Dienst- und Staatsgeheimnisse 

▪ Amtsträger unterliegen einer Schweigepflicht

▪ Jede Verletzung des Amtsgeheimnisses kann 

dienstrechtliche, arbeitsrechtliche und strafrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen
10
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Transparenz

▪ Durchsichtigkeit, Durchlässigkeit, Nachvollziehbarkeit

▪ Gegenteil von Undurchsichtigkeit

▪ Vorgänge und Entscheidungen in Politik, Verwaltung 

und Justiz werden für Außen nachvollziehbar gemacht

▪ Forderung (Idealvorstellung) im politischen Diskurs:

Transparenz stärkt Öffentlichkeit und Rechenschaft

▪ Kommunale Transparenz: Ratsinformationssystem

▪ Transparenz 2.0, Transparenz 3.0 und Transparenz 4.0
11
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Sitzungsdienst KN

12 Quelle: Stadt Konstanz 2023.
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Stadtrat TV

13 Quelle: Stadt Konstanz 2020.

https://www.konstanz.de/stadt+gestalten/gemeinderat+_+ausschuesse/podcast
https://www.konstanz.de/stadt+gestalten/gemeinderat+_+ausschuesse/podcast
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Demokratie und 

transparente Entscheidungsprozesse 

▪ Demokratie und transparente Entscheidungsprozesse 

sorgen für Öffentlichkeit und Rechenschaft

| Politische Transparenz

| Verwaltungstransparenz: Akten, Haushalt, 

Bescheide mit Begründungen, Berichte, 

Evaluationen, Qualitätswettbewerbe, Benchmarking 

▪ Bürger können staatliches Handeln nachvollziehen   
14
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Datentransparenz

Transparenz über Daten und Datenverarbeitung

▪ Datentransparenz besagt, dass alle Beteiligten offen 

und ehrlich darüber informieren, so dass 

Bürger/Nutzer verstehen, wie Daten erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden und wie sichergestellt 

wird, was zum Schutz von personenbezogenen und 

anderen schutzbedürftigen Daten geschieht.

15
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Informationsfreiheit 

Transparenz von Informationen

▪ Gewährung eines Leistungsanspruchs auf und 

eines freien Zugangs zu bei Behörden vorliegenden 

Informationen sowie Verbreitung dieser Informationen 

▪ Grundsatz der Verwaltungsöffentlichkeit 

unter Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen 

▪ Bestrebungen, 

die verfügbaren öffentlichen Quellen zu erhöhen

16
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Offenes Wissensmanagement: 

Frag den Staat

17 Quelle: OKF/FragdenStaat.de 2021.

https://fragdenstaat.de/
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Transparenz von Algorithmen

▪ Transparenz von Algorithmen besagt, dass alle 

Beteiligten offen und ehrlich darüber informieren, 

so dass Bürger/Nutzer verstehen, wie Algorithmen 

mit Daten arbeiten und wie datenbasierte 

Entscheidungen getroffen werden

▪ Herausforderung: (Komplexe) Künstliche Intelligenz 

▪ Leitbild: Transparenter nachvollziehbarer Bescheid

▪ Leitbild: Open Source zur offenen Überprüfung 
18
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Transparenz von IT/ADM-Systemen

▪ Transparenz von IT/ADM-Systemen besagt, dass alle 

Beteiligten offen und ehrlich darüber informieren, 

so dass Bürger/Nutzer verstehen, wie IT-Systeme 

und algorithmische Entscheidungssysteme (ADM-

Systeme) mit Daten arbeiten und wie datenbasierte 

Entscheidungen getroffen werden

▪ Diskurs über die Zulässigkeit von IT-Systemen 

(Sozialkreditsysteme, tödliche autonome Waffen) 
19
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Kritikalitätspyramide und ADM-Systeme

20 Quellen: Datenethikkommission 2019, S. 177 und Zweig 2019, S. 13.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.pdf;jsessionid=177D3389ED1A20E165A4220EA2597655.1_cid364?__blob=publicationFile&v=4
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=533ef913-e567-987d-54c3-1906395cdb81&groupId=252038
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Ziele von Transparenz

21

▪ Öffentlichkeit: Meinungsbildung und Willensbildung 

▪ Öffentlicher Diskurs für politische Transparenz 

▪ Information der Öffentlichkeit zum aktuellen Stand 

▪ Transparenz über getroffene Entscheidungen

im Sinne eines Verwaltungsverfahrens 

▪ (Verwaltungs-) Transparenz über die Umsetzung 

▪ Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit (Kontrolle)

▪ Rechenschaft (als Tugend und als Prozess) 
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Warum bedarf es Regelungen zu Transparenz 

in einer Konstanzer Datenethik? 

▪ Transparenz über Datensammlungen und Open Data 

▪ Transparenz über datenbasierte Entscheidungen

▪ Transparenz über Algorithmen und Einsatz von KI 

▪ Umgang mit der Dystopie des gläsernen Bürgers

▪ Eine ausufernde und übergriffige Sammlung 

personenbezogener Daten von öffentlichen und 

privaten Stellen, auf Vorrat, gilt es zu vermeiden!
22
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§ 4 Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Allgemeine Grundsätze zum Schutz von Verschlusssachen

24

§ 4 Allgemeine Grundsätze zum Schutz von Verschlusssachen, Mitwirkung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

(1) Verschlusssachen sind im öffentlichen Interesse, insbesondere zum Schutz des Wohles des Bundes oder eines Landes, 

geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, unabhängig von ihrer Darstellungsform. Verschlusssachen können auch 

Produkte und die dazugehörenden Dokumente sowie zugehörige Schlüsselmittel zur Entschlüsselung, Verschlüsselung und Übertragung von 

Informationen sein (Kryptomittel). Geheimhaltungsbedürftig im öffentlichen Interesse können auch Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs-, Steuer-

oder sonstige private Geheimnisse oder Umstände des persönlichen Lebensbereichs sein.

(1a) Von einer Verschlusssache dürfen nur Personen Kenntnis erhalten, die auf Grund ihrer Aufgabenerfüllung Kenntnis haben müssen. Keine 

Person darf über eine Verschlusssache umfassender oder eher unterrichtet werden, als dies aus Gründen der Aufgabenerfüllung notwendig ist.

(2) Verschlusssachen werden entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit von einer amtlichen Stelle des Bundes oder auf deren Veranlassung in 

folgende Geheimhaltungsgrade eingestuft: 

1. STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand oder lebenswichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

oder eines ihrer Länder gefährden kann,

2. GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden oder 

ihren Interessen schweren Schaden zufügen kann,

3. VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 

schädlich sein kann,

4. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder 

eines ihrer Länder nachteilig sein kann.

(3) Wer auf Grund dieses Gesetzes oder sonst in berechtigter Weise Zugang zu einer Verschlusssache erlangt, 

1. ist zur Verschwiegenheit über die ihm dadurch zur Kenntnis gelangten Informationen verpflichtet und

2. hat durch Einhaltung der Schutzmaßnahmen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, dafür Sorge zu tragen, dass keine 

unbefugte Person Kenntnis von der Verschlusssache erlangt.

Quelle: §4(1)-(3) Sicherheitsüberprüfungsgesetz. 

https://www.gesetze-im-internet.de/s_g/
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Informationsfreiheitsgesetz Bund

25 Quelle: Gesetze-im-Internet.de 2023.

https://www.gesetze-im-internet.de/ifg/IFG.pdf
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Informationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg

26 Quelle: Landesrecht BW Bürgerservice 2023.

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=InfFrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
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Transparenzgesetz der Stadt Hamburg

▪ Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG)

vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. 2012, S. 271)

▪ Transparenzgebot und Veröffentlichungspflichten unter 

Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten

▪ Transparenzportal zum Transparenzregister

| Daten: Offene Daten (Open Data)

| Informationen: Dokumente, Gesetze, Vorschriften

▪ Gesetzliche Fundierung einer Offenlegungskultur
28
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Transparenzportal der Stadt Hamburg

http://transparenz.hamburg.de/
https://transparenz.hamburg.de/nutzungsstatistik-636590
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Verzeichnis: Smart Cities Open Source Software

30 Quelle: Modellprojekte Smart Cities 2023.

http://www.smartfloss.de/
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Zugriff auf Open Source Code der Entwickler

31 Quelle: GitHUB/Stadt Ulm 2023.

https://github.com/stadtulm
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SF.gov: Inventar von Überwachungstechnologien

32 Quelle: City of San Francisco CA 2022. 

https://sf.gov/
https://sf.gov/resource/surveillance-technology-inventory
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Amsterdam: Sensorenregister

33 Quelle: Stadt Amsterdam 2023. 

https://sensorenregister.amsterdam.nl/
https://sensorenregister.amsterdam.nl/categories
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Amsterdam: Algorithmenregister

34 Quelle: Stadt Amsterdam 2023. 

https://algoritmeregister.amsterdam.nl/en/automated-parking-control/
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https://algoritmes.overheid.nl/
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Algorithmic Transparency Standard

36 Quelle: Eurocities 2023. 

https://www.algorithmregister.org/
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Vorschlag für ein KI Gesetz (EU, COM(2021)206) 

37 Quelle: Europäische Kommission 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
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Empfehlungen der Datenethikkommission

39 Quelle: Datenethikkommission 2019, S. 16.

▪ Interessenadäquate Transparenz: 

Derjenige, der Daten als Verantwortlicher 

verarbeitet, muss bereit und in der Lage sein, 

dafür Rechenschaft abzulegen. Dies erfordert ein 

angemessenes Maß an Transparenz und 

Dokumentation des Handelns und ggf. auch 

entsprechende Haftungsregelungen.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Empfehlungen der Datenethikkommission

40 Quelle: Datenethikkommission 2019, S. 25.

▪ Transparenz, Erklärbarkeit 

und Nachvollziehbarkeit:

Es ist essenziell, dass sowohl die Anwender der 

algorithmischen Systeme deren Funktionsweise 

verstehen, erklären und kontrollieren können, als 

auch, dass die von einer Entscheidung Betroffenen 

genügend Informationen erhalten, um ihre Rechte 

angemessen wahrnehmen und die Entscheidung 

infrage stellen zu können.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Empfehlungen der Datenethikkommission

41 Quelle: Datenethikkommission 2019, S. 26.

▪ Regulatorische Instrumente und 

Anforderungen an algorithmische Systeme 

sollten u. a. Korrektur- und Kontrollinstrumente, 

Vorgaben für die Transparenz, die Erklärbarkeit und 

die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sowie 

Regelungen zur Zuordnung von Verantwortlichkeit 

und Haftung für den Einsatz umfassen.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Empfehlungen der Datenethikkommission

42 Quelle: Datenethikkommission 2019, S. 31.

▪ Staatliche Entscheidungen, die unter Nutzung algo-

rithmischer Systeme zustande kommen, müssen 

transparent und begründbar bleiben. Dazu bedarf 

es ggf. Klarstellungen bzw. Erweiterungen der beste-

henden Informationsfreiheits- und Transparenz-

gesetze. Ferner entbindet der Einsatz algorithmischer 

Systeme nicht vom Grundsatz, dass hoheitliche Ent-

scheidungen regelmäßig im Einzelfall begründet 

werden müssen; im Gegenteil kann dieser Grundsatz 

dem Einsatz allzu komplexer algorithmischer Syste-

me Grenzen setzen. Schließlich trägt die Nutzung 

von Open-Source-Lösungen wesentlich zur Trans-

parenz staatlichen Handelns bei und sollte daher 

verstärkt angestrebt werden.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Empfehlungen des Deutschen Ethikrats

43

▪ Für den KI-Einsatz der öffentlichen Verwaltung 

müssten die Bürgerinnen und Bürger vor 

Diskriminierung geschützt werden. 

▪ Maschinellen Empfehlungen dürfe man nicht blind 

folgen. 

▪ Weiterhin müssten Einzelfallbetrachtungen sowie die 

Einsichts- und Einspruchsrechte von Betroffenen 

gewährleistet werden. 

▪ «KI-Anwendungen können menschliche Intelligenz, 

Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen», sagte 

Julian Nida-Rümelin, der stellvertretende Vorsitzende 

des Deutschen Ethikrates.

Quelle: dpa 2023 und Deutscher Ethikrat 2023.

mailto:https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf
https://www.rhein-zeitung.de/deutschland-und-welt/netzwelt_artikel,-ethikrat-ki-darf-menschliche-entfaltung-nicht-einschraenken-_arid,2515927_source,rss.html
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-mensch-und-maschine.pdf
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Ethische Leitplanken 

für die Entwicklung Darmstadts zur Digitalstadt

44 Quelle: Beirat der Digitalstadt Darmstadt 2019.

3. Verantwortung und Transparenz

Die Verantwortung demokratisch gewählter 

Gremien für Entscheidungen der Stadt muss 

erhalten bleiben. Automatisierte Verfahren dürfen 

diese nicht ersetzen. Die Kriterien automatisierter 

Verwaltungsentscheidungen sind offenzulegen. 

Bei Kommunikationen der Stadt mit Bürgerinnen 

und Bürgern ist von vornherein klarzustellen, wenn 

eine Maschine eingesetzt wird.

https://www.digitalstadt-darmstadt.de/digitalstadt-darmstadt/beiraete/
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Daten-Kodex der Stadt Friedrichshafen

45 Quelle: Stadt Friedrichshafen 2021.

6. Zu Transparenz verpflichten

Automatisierte Anwendungen wie Algorithmen 

oder Künstliche Intelligenz oder Entscheidungen, 

die aufgrund der Nutzung derselben beruhen, sind 

auch als solche zu kennzeichnen.

https://www.friedrichshafen.de/fileadmin/BENUTZERDATEN/friedrichshafen.de/Statische_Seiten/Seiten/fndigital/Datenkodex_barrierefrei.pdf


TOGI | Prof. Dr. Jörn von Lucke | 2023-03

Datenethikkonzept für die Stadt Ulm

46 Quelle: Stadt Ulm 2020.

6. Transparenter Umgang mit Daten, Algorithmen 

und Automatisierten Systemen

Die Verantwortung demokratisch gewählter Gremien für 

Entscheidungen der Stadt muss erhalten bleiben. 

Automatisierte Verfahren dürfen diese nicht ersetzen. Die 

Kriterien automatisierter Verwaltungsentscheidungen sind 

offenzulegen. Bei Kommunikationen der Stadt mit 

Bürgerinnen und Bürgern ist von vornherein klarzustellen, 

wenn eine Maschine eingesetzt wird oder Entscheidungen 

ohne Einbezug eines Mitarbeiters einzig durch technische 

Systeme getroffen werden.

https://www.ulm.de/-/media/ulm/zda/downloads/geschaeftsstelle/ulm-201008-txt-datenethikkonzept-stadt-ulm-final.pdf
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Datenethikkonzept für die Stadt Ulm

47 Quelle: Stadt Ulm 2020.

6. Transparenter Umgang mit Daten, Algorithmen 

und Automatisierten Systemen

Werkzeuge, Daten und Algorithmen sollen transparent und 

offen sein. Eine so gelebte Vorgehensweise ermöglicht es 

der Stadt Ulm und allen anderen, Ergebnisse und 

Arbeitsabläufe transparent nachvollziehbar und für Dritte 

reproduzierbar zu halten.

Bei allen datenbezogenen Entscheidungsmechanismen 

müssen der Ursprung der zugrundeliegenden Daten und 

die ihnen innewohnenden Verzerrungseffekte reflektiert 

werden.

https://www.ulm.de/-/media/ulm/zda/downloads/geschaeftsstelle/ulm-201008-txt-datenethikkonzept-stadt-ulm-final.pdf
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Ethische Grundsätze zu KI für den Kanton Zürich

48 Quelle: Staatskanzlei Kanton Zürich, Braun-Binder, Spielkamp et al 2021, S. 65 ff.

▪ Schadensvermeidung

▪ Gerechtigkeit und Fairness

▪ Autonomie

▪ Benefizienz

▪ Kontrolle

▪ Transparenz

▪ Rechenschaftspflicht

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf#page=65
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Ethische Grundsätze zu KI für den Kanton Zürich

49 Quelle: Staatskanzlei Kanton Zürich, Braun-Binder, Spielkamp et al 2021, S. 73.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf#page=65
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf#page=73
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50



TOGI | Prof. Dr. Jörn von Lucke | 2023-03

Regelungsfelder

▪ Satzung zur Informationsfreiheit und Transparenz 

▪ Transparenter Umgang mit Daten

▪ Transparenter Umgang mit Informationen 

▪ Transparenter Umgang mit Algorithmen und 

algorithmischen Entscheidungssystemen (inkl. KI) 

▪ Transparenter Umgang mit IT-Werkzeugen/Systemen

▪ Bestimmung von generell zu ziehenden Grenzen 

für den aktuellen und für den künftigen Einsatz  
51
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▪ Bestehende Regelungen

▪ Standards 

▪ Beispiele

▪ Regelungsfelder 

▪ Ethische Grundsätze

▪ Maßnahmen zur Zielerreichung 
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Ethische Grundsätze

▪ Respekt

▪ Transparenz

▪ Verantwortung

▪ Rechenschaftspflicht 

▪ Fairness

▪ Privatheit

▪ Sicherheit

▪ Interoperabilität 
53

▪ Menschenrechte

▪ Selbstbestimmung

▪ Demokratie 

▪ Gerechtigkeit

▪ Solidarität

▪ Nachhaltigkeit 

▪ Technische Souveränität

▪ Datensouveränität
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Demokratie und 

transparente Entscheidungsprozesse 

▪ Demokratie und transparente Entscheidungsprozesse 

als grundlegende Prinzipien stellen sicher, 

dass die Nutzung von Daten im öffentlichen Interesse 

erfolgt und dass Bürgerinnen und Bürger aktiv an der 

Gestaltung und Kontrolle ihrer eigenen Daten 

teilnehmen können. 
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Agenda

▪ Transparenz

▪ Bestehende Regelungen

▪ Standards 

▪ Beispiele

▪ Regelungsfelder 

▪ Ethische Grundsätze

▪ Maßnahmen zur Zielerreichung 
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Verzeichnis von Überwachungstechnologien 

▪ Bestandsanalyse über die Fläche der Stadt Konstanz 

unter Einbindung von Stadt, Landkreis, Land, Bund 

sowie privater Akteure im öffentlichen Raum 

▪ Überprüfung von Ansatz, Zweck und Notwendigkeit

▪ Transparente Sammlung aller Werkzeuge 

zur Information der Konstanzer Bevölkerung

über die Konstanzer Überwachungsgesamtrechnung
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Schulungen zu Transparenz für die Mitarbeiter 

▪ Regelmäßige Schulung der Mitarbeitenden 

| in Fragen zu Open Data und Informationsfreiheit

| zur Transparenz von Algorithmen und IT-Systemen

| künftig zum Einsatz von KI-basierten Systemen 

▪ um sicherzustellen, dass sie sich bewusst sind, 

| wie sie mit Daten umgehen müssen 

| wie die Systeme funktionieren

| welche Datenquellen sie für welche Zwecke nutzen
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Ausblick nächste Veranstaltung



Mittwoch, 29.03.23 19.00h im Speichersaal Konzil mit

Prof. Dr. Jörn von Lucke, Zeppelin Universität Friedrichshafen

Prof. Dr. Marc Strittmatter, Wirtschaftsrecht HTWG Konstanz

Die großen 4 Eckpfeiler der Digitalen Souveränität

Eberhard Baier, Amtsleiter für Digitalisierung und IT Stadt Konstanz

Was bedeutet Digitale Souveränität für die Stadt Konstanz

Anmeldung unter: https://eveeno.com/datenethik

Smart Green City – Konstanz vernetzt gestalten 60

Digitale Souveränität

https://eveeno.com/datenethik

